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Fristverlängerungen 2015 für den Vollzug überwiesener Motionen  
und Postulate der Finanzdirektion 

Datum RR-Sitzung: 26. August 2015 

Direktion: Finanzdirektion 

Geschäftsnummer:       

Klassifizierung: Nicht klassifiziert  

 

Vollzug überwiesener Motionen und Postulate der Finanzdirektion, deren Zweijahres-

frist noch nicht abgelaufen ist 

M 190-2012 SP-JUSO-PSA (Stucki, Bern); 

Ausländische SportlerInnen und KünstlerInnen gerecht besteuern 

Behandlung im Grossen Rat: 26. März 2013 

Beschluss Grosser Rat: als Postulat angenommen 

☒ Fristverlängerung um zwei Jahre, bis 2017 

☐ Fristverlängerung um ein Jahr, bis Jahr 

☐ Zweite Fristverlängerung um ein Jahr, bis Jahr 

Begründung und vorgesehene Realisierungsmassnahmen: 

Der Vorstoss wurde im Rahmen der Steuergesetzrevision 2016 bewusst nicht behandelt, weil 

im Rahmen dieser Revision noch keine steuerpolitischen Massnahmen beschlossen werden 

sollen. Der Regierungsrat hat im Vortrag darauf hingewiesen, dass der Vorstoss erst im Rah-

men der Steuerstrategie bzw. der nachfolgenden Steuergesetzrevision behandelt werden soll. 

M 191-2012 SP-JUSO-PSA (Stucki, Bern); 

Schluss mit Steuerbeschiss – Schluss mit Diebstahl am Volk 

Behandlung im Grossen Rat: 26. März 2013 

Beschluss Grosser Rat: Ziffern 2 und 3 als Postulat angenommen 

☒ Fristverlängerung um zwei Jahre, bis 2017 

☐ Fristverlängerung um ein Jahr, bis Jahr 

☐ Zweite Fristverlängerung um ein Jahr, bis Jahr 

Begründung und vorgesehene Realisierungsmassnahmen: 

Der Vorstoss wurde im Rahmen der Steuergesetzrevision 2016 bewusst nicht behandelt, weil 

im Rahmen dieser Revision noch keine steuerpolitischen Massnahmen beschlossen werden 

sollen. Der Regierungsrat hat im Vortrag darauf hingewiesen, dass der Vorstoss erst im Rah-

men der Steuerstrategie bzw. der nachfolgenden Steuergesetzrevision behandelt werden soll. 

 


